Friedhofssatzung

der Ortsgemeinde Kerschenbach
vom 26. Oktober 2005
In der Fassung der

1. Anderungssatzung vom 11.04.2007



Friedhofssatzung Ortsgemeinde Kerschenbach — Seite 2

Inhaltsverzeichnis
1. ALLGEMEINE VORSCHRIFTEN ... oottt ettt ettt e s sttt s ettt e s sttt e e s stae s s sananasssnbeneeas 3
§ 1 GELTUNGSBEREICH .. ...teuvevietesttssesseseteseesesssesssssessssstasssssessesesasessssssasesssastesesaseseeaseaseasseseesesateseestesreaseeseaseenseres 3
8 2 FRIEDHOFSZWECK .....uvttiestteee s stteeessttteesesetaessabeeesaataesesasaeaessabeeesaasbesesasaesesssbeeeseabeeeesabeeaesssbeeesasbeesesbaeaessbbenesas 3
8 3 SCHLIERUNG UND AUFHEBUNG ......uvtiieittiiesittetesesiessssasessssbssesasssssssssssssssbesssassassssassssssssbssssasssssssssssssssssnesns 3
2. ORDNUNGSVORSCHRIFETEN ...ttt ettt et e ettt s e svae e e s sbae e e s ssbae s s sbeesessbeeeesasbeeeesnes 3
8 4 OOFFNUNGSZEITEN .v.vvveteeteteteeteeeeeee et aseetseesessasasesessaesssaseseseasaseseasaseseasaseseasesesenseseseaseseneasaeeeeasanenensesereasanenenearens 3
8§ 5 VERHALTEN AUF DEM FRIEDHOF .....veiiviiitieiieiitesste s s itesssbessstesssbessstesssbesssbessssesssbessssessssessssessssessssessssesssesas 4
8§ 6 AUSFUHREN GEWERBLICHER ARBEITEN ..vvtiiittttetittteesetateesissesesasssesssassssesissesesssssssssassssssissesesssssssessssssssisssess 4
3. ALLGEMEINE BESTATTUNGSVORSCHRIFTEN .....oooiiiiii ettt 4
8§ 7 ALLGEMEINES, ANZEIGEPFLICHT, BESTATTUNGSZEIT ..vviiiiittiieietiiiesittisesstteessssbassssbasessssbassssssasssssasssssssnnesns 4
8 8 S ARG ...ueeuve et ete st et et et et e et e e ettt ettt e et e —earea_ et et e et e e et areaR et e et e et en e et et e et Rt et e erteneert e et e rae et et et et erenreres 5
§ O GRABHERSTELLUNG. ...ttvtetvitesttstesteseteseestsesesesssessesstasesssessesesasessesssasesssastesesaseseesseaseasseseesesatesessresteaseeseaeenseres 5
LI KO UL =74 = i TR 5
LI RO 1V =3 = i U] T = RO 5
4, GRABSTATTEN ..ot ettt ettt ettt ettt et et et et et et et et et et e et e et et et et et eses et et et ee et e et et et et et eeaeeeeeneneneneeas 6
§ 12 ALLGEMEINES, ARTEN DER GRABSTATTEN L.uiiiiuiiitiiitieitesiiteesstessstessstesssessssessssssssessssessssessssessssessssessssess 6
§ 13 REIHENGRABSTATTEN ...uttiiteeittesitee sttt stessstesssesssbessbesssbesasesssbesssbessabesasbessasesasbessabesasbesssressbessssesasessresas 6
8 14 WAHLGRABSTATTEN ..iiuviteiittieesittieeseseteesistesesassssssasatssssssesesasssesssassssssssbesesasssssesassseesisbesesassssesssaeeessrrenesas 6
8 15 URNENGRABSTATTEN ...uttiieiitttiesitttsesissssesissssesssssssssasasssssssssssasssssssasssssssssesssasssssssassssssissssssssssssessssssssisssnesns 7
§ 16 EHRENGRABSTATTEN ....vevitestteresstseteseesseesesssasessesstasssssessesssasesssasessesssassesssasesssaressessseseesesasesesaresseseessessesseres 8
5. GESTALTUNG DER GRABSTATTEN ..ot oottt oot et eee et e et et eeee et eeeteeesess et eeeeeeaeeeeseeeseeeeesesreeeees 8
§ 17 ALLGEMEINE GESTALTUNGSVORSCHRIFTEN ... uveeiteiiteeiresiisesssressssessssessssessssessssessssessssessssessssessssessssessssess 8
8 18 W AHLIMOGLICHKEIT .veiitvitesitteeesstttsesesseaessssesessssesssasatasssssesesasssesesassssesssbesesasbessessseaesssbeeesssssesesbeeaessrbenesas 8
6. LRy = 1AV 1N I R 8
8§ 19 GRABFELDER OHNE BESONDERE GESTALTUNGSVORSCHRIFTEN ....ivviieiitiiieeerieessieeessisveessssessssssnssssssnsesns 8
§ 20 GESTALTUNG DER GRABMALE IN BEREICHEN MIT BESONDEREN GESTALTUNGSVORSCHRIFTEN ...vvvvieeeeenns 8
§ 21 ZUSTIMMUNGSERFORDERNIS ZUM ERRICHTEN UND ANDERN VON GRABMALEN ......vccovieiveeiveesressireesnees 9
§ 22 STANDSICHERHEIT DER GRABMALE ......uviiiiittitee ittt e seatee s sttt e s sttt s e sasatsesssbesesssbessssasaseesssbeeesabaesesebeeeessrbenesas 9
8§ 23 VERKEHRSSICHERUNGSPFLICHT FUR GRABMALE ......uvviieiittiieeitiieesittes et stbtsssssbassssbasassssbassssssasssssanssssssnsesns 9
§ 24 ENTFERNEN VON GRABMALEN .......ueiitiiiitieittisiteesstesstessatesstssssassssssssssessstessstesssessssbesssssssssesssenssssesssensssnes 10
HERRICHTEN UND PFLEGE DER GRABSTATTEN ...cuotiteeeeeeeeee ettt eeeee et ee e eeee e eeeesenenaeeen 10
§ 25 HERRICHTEN UND INSTANDHALTEN DER GRABSTATTEN ....cicuiiiiiiitieietessresssresseessssessseessssessssessssessnsnssnns 10
8§ 26 GRABFELDER / EINFASSUNG ....eeeiittiieieetttesisttessetteeesestessssasesessessesssassassssasesassssbesssasssssssbesessssbesesasressssnenes 10
8 27 VERNACHLASSIGTE GRABSTATTEN. ....cuttieiitttiesiittetesssstsssssbssessistssesassssssssssssssstssssasssssssssessssssssssssssssssssssnes 10
7. SCHLUSSVORSCHRIFTEN . ..ottt ettt e eatee et e e s e bae s e s eaaee e s snb e e e s satee e e sneeeessrbeneeas 11
8 28 ALTE RECHTE 1.t ittitt it ete et ee ettt et et et e st e et e s et ar e e teeet et e e s et esaear e et e eat et e eseentesaeeseeeeerteteestesteresaseseeaneateenteneerenares 11
8 20 HAFTUNG ...ttt ettt ee et e ettt e et et et e st e et e s ee et e e teese et e et estesae et e et e eee et e e st estesee et e eeeereeteestestesesabeseeareeteaneantesenanes 11
8 30 ORDNUNGSWIDRIGKEITEN .....uvviesittieesessetsssseeesssssesssasssssssssessissssssassssssosssssssssesssasssssssssssesssssessssssesssssssees 11
LSRN €11 =10] == N TR 11
§ 32 INKRAFTTRETEN 1v.vttuteutettesesssasessestessesssasesssasessesstassessensesasasessssssassaseessesssasessesseasesssessesesasesseanessesneessesesares 11

ANLAGE L ..o b bR R eE R Rt E Rt 12



Friedhofssatzung Ortsgemeinde Kerschenbach — Seite 3

Der Ortsgemeinderat Kerschenbach hat aufgrund des § 24 der Gemeindeordnung fur Rheinland-Pfalz
(GemO) i.d.F. v. 31.01.1994 (GVBI. S. 153), zuletzt geéndert durch Artikel 4 des Gesetzes vom
06.07.1998 (GVBI. S. 171) sowie des Bestattungsgesetzes (BestG) vom 04.03.83 (GVBI. S. 69) in der
zur Zeit gultigen Fassung folgende Satzung beschlossen, die hiermit bekannt gemacht wird:

1. Allgemeine Vorschriften
§ 1 Geltungshbereich

Diese Satzung gilt fir den im Gebiet der Ortsgemeinde Kerschenbach gelegenen und von ihr
verwalteten Friedhof.

8 2 Friedhofszweck

(1) Der Friedhof ist eine nicht rechtsféahige Anstalt (6ffentliche Einrichtung) der Ortsgemeinde.
(2) Er dient der Bestattung derjenigen Personen, die
a) bei ihrem Tode Einwohner der Ortsgemeinde waren,
b) ein besonderes Recht auf Bestattung in einer bestimmten Grabstatte haben oder
¢) ohne Einwohner zu sein, nach § 2 Abs. 2 Satze 2 und 3 BestG zu bestatten sind.
(3) Die Bestattung anderer Personen bedarf der vorherigen Zustimmung der Friedhofsverwaltung.

§ 3 SchlieRung und Aufhebung

(1) Der Friedhof oder Teile des Friedhofs kénnen ganz oder teilweise fiir weitere Bestattungen oder
Beisetzungen gesperrt (SchlieBung) oder anderen Zwecken gewidmet werden (Aufhebung) - vgl.
8§ 7 BestG -.

(2) Durch die SchlieRung wird die Mdglichkeit weiterer Bestattungen und Beisetzungen ausgeschlos-
sen. Soweit durch die SchlieBung das Recht auf weitere Bestattungen oder Beisetzungen in
Wabhlgrabstéatten (Sondergraber) erlischt, wird dem Nutzungsberechtigten fir die restliche
Nutzungszeit bei Eintritt eines weiteren Bestattungs- oder Beisetzungsfalles auf Antrag eine
andere Wabhlgrabstatte zur Verfigung gestellt. AuBerdem kann er die Umbettung bereits in
diesem Grab bestatteter Leichen verlangen, soweit die Nutzungszeit noch nicht abgelaufen ist.

(3) Durch die Aufthebung geht die Eigenschaft des Friedhofes als Ruhestéatte der Toten verloren. Die
in Reihen- oder Urnengrabstatten Bestatteten werden, falls die Ruhezeit noch nicht abgelaufen
ist, die in Wabhlgrabstatten, falls die Nutzungszeit noch nicht abgelaufen ist, auf Kosten der
Ortsgemeinde in andere Grabstatten umgebettet.

(4) SchlieBung oder Aufhebung werden o6ffentlich bekannt gemacht. Der Nutzungsberechtigte einer
Wabhlgrabstatte erhalt aullerdem einen schriftlichen Bescheid, wenn sein Aufenthalt bekannt oder
Uber das Einwohnermeldeamt zu ermitteln ist.

(5) Umbettungstermine werden einen Monat vorher 6ffentlich bekannt gemacht. Gleichzeitig werden
sie bei Wahlgrabstatten den Nutzungsberechtigten, bei Reihen- oder Urnengrabstétten - soweit
mdglich - einem Angehdrigen des Verstorbenen mitgeteilt.

(6) Ersatzgrabstatten werden von der Ortsgemeinde auf ihre Kosten entsprechend den Grabstéatten
auf dem Friedhof oder dem Friedhofsteil hergerichtet. Die Ersatzwahlgrabstatten werden Gegen-
stand des Nutzungsrechts.

2. Ordnungsvorschriften

§ 4 Offnungszeiten

Die Friedhofsverwaltung kann aus besonderem Anlass das Betreten eines Friedhofes oder einzelner
Friedhofsteile vorlibergehend untersagen.
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1)

(2)
®)

8§ 5 Verhalten auf dem Friedhof

Die Besucher haben sich auf dem Friedhof der Wirde des Ortes entsprechend zu verhalten. Die

Anordnungen des Friedhofspersonals sind zu befolgen.

Kinder unter 10 Jahren dirfen den Friedhof nur in Begleitung Erwachsener betreten.

Auf dem Friedhof ist insbesondere nicht gestattet:

a) die Wege mit Fahrzeugen aller Art zu befahren, Kinderwagen und Rollstiihle sowie Hand-
wagen zur Beférderung von Material zur Grabherrichtung, leichte Fahrzeuge von zuge-
lassenen Gewerbetreibenden und Fahrzeuge der Friedhofsverwaltung sind ausgenommen,

b) Waren aller Art sowie gewerbliche Dienste anzubieten,

c) an Sonn- und Feiertagen und in der Nahe einer Bestattung, Beisetzung oder Gedenkfeier
stbrende Arbeiten auszufiihren,

d) ohne Auftrag eines Nutzungsberechtigten bzw. ohne Zustimmung der Friedhofsverwaltung
gewerbsmalig zu fotografieren,

e) Druckschriften zu verteilen,

f)  den Friedhof und seine Einrichtungen, Anlagen und Grabstatten zu verunreinigen oder zu
beschadigen,

g) Abraum aulRerhalb der dafiir bestimmten Stellen abzuladen,

h) Tiere - ausgenommen Blindenhunde - mitzubringen,

i) zu spielen, zu larmen und Musikwiedergabegerate zu betreiben.

Die Friedhofsverwaltung kann Ausnahmen zulassen, soweit sie mit dem Zweck des Fried-
hofes und der Ordnung auf ihm vereinbar sind.

(4) Totengedenkfeiern und andere nicht mit der Bestattung / Beisetzung zusammenhangende Ver-

)

)

®3)

@)
)
®3)
(4)

anstaltungen bedurfen der Zustimmung der Friedhofsverwaltung; sie sind spatestens vier Tage
vorher anzumelden.

§ 6 Ausfiihren gewerblicher Arbeiten

Bildhauer, Steinmetze, Gartner und sonstige Gewerbetreibende dirfen auf dem Friedhof gewerb-

liche Tatigkeiten nur ausiiben, wenn sie

a) indie Handwerksrolle eingetragen sind oder

b) die fur ihr Berufsbild erforderliche fachliche Qualifikation besitzen, sofern keine Eintragung in
die Handwerksrolle vorgeschrieben ist.
Die Tatigkeiten sind nur innerhalb des jeweiligen Berufshildes zulassig. Die Friedhofsver-
waltung kann Ausnahmen von den Satzen 1 und 2 zulassen.

Die Friedhofsverwaltung kann Gewerbetreibenden allgemein oder im Einzelfall die gewerbliche

Betatigung auf dem Friedhof untersagen, wenn diese

a) schwerwiegend gegen diese Satzung verstof3en oder

b) wiederholt Arbeiten auf den Friedhéfen unsachgemald ausgefihrt haben.

Das Verbot kann befristet oder unbefristet erteilt werden. Das Verschulden von Mitarbeitern oder

Beauftragten des jeweiligen Gewerbetreibenden wird diesem zugerechnet.

3. Allgemeine Bestattungsvorschriften
§ 7 Allgemeines, Anzeigepflicht, Bestattungszeit

Jede Bestattung ist unverziiglich nach Eintritt des Todes bei der Friedhofsverwaltung anzumel-
den. Fur die Beisetzung von Aschen gilt § 15 Abs. 6.

Wird eine Bestattung in einer vorher erworbenen Wabhlgrabstétte beantragt, ist auch das
Nutzungsrecht nachzuweisen.

Die Friedhofsverwaltung setzt Ort und Zeit der Bestattung im Benehmen mit den Angehdrigen und
der zustdndigen Religionsgemeinschaft fest.

Erdbestattungen und Einascherungen missen — soweit nicht im Einzelfall Rechtsvorschriften
entgegenstehen, z.B. wenn in Fallen des § 159 StPO die schriftiche Genehmigung der Staatsan-
waltschaft aussteht -, innerhalb von sieben Tagen nach Eintritt des Todes erfolgen. Aschen
miissen spatestens zwei Monate nach der Eindscherung beigesetzt werden, andernfalls werden
sie auf Kosten des Bestattungspflichtigen (Verantwortlichen gem. § 9 BestG) in einer
Urnengrabstatte beigesetzt.
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(®)

1)

)

@)

)
®3)
(4)

In jedem Sarg darf nur eine Leiche bestattet werden. Es ist jedoch gestattet, eine Mutter / einen
Vater mit ihrem / mit seinem nicht Uber 5 Jahre alten Kind in einem Sarg zu bestatten. Mit
Zustimmung der Friedhofsverwaltung kdnnen auch Geschwister im Alter bis zu 5 Jahren in einem
Sarg bestattet werden.

§ 8 Sarge

Die Sarge missen festgefligt und so abgedichtet sein, dass jedes Durchsickern von Feuchtigkeit
ausgeschlossen ist. Sie durfen nicht schwer verrottbar sein, soweit nichts anderes ausdrticklich
vorgeschrieben ist.

Die Sarge sollen hdchstens 2,05 m lang, 0,65 m hoch und im Mittelmal3 0,65 m breit sein. Sind in
Ausnahmefallen groRere Sarge erforderlich, ist die Zustimmung der Friedhofsverwaltung bei der
Anmeldung der Bestattung einzuholen.

8 9 Grabherstellung

Die Graber werden von dem Friedhofspersonal bzw. den Beauftragten der Friedhofsverwaltung
ausgehoben und wieder verfiillt. Die Leistungen kénnen unter Beachtung der Bestimmungen
dieser Friedhofssatzung auch von Angehdrigen des/der Verstorbenen oder in
Nachbarschaftshilfe erbracht werden.

Die Tiefe der einzelnen Graber betrdgt von der Erdoberflache (ohne Higel) bis zur Oberkante
des Sarges mindestens 1,00 m, bis zur Oberkante der Urne mindestens 0,50 m.

Die Graber fur Erdbestattungen missen voneinander durch mindestens 0,40 m starke Erdwande
getrennt sein.

Der Nutzungsberechtigte hat Grabzubehdr vorher auf seine Kosten entfernen zu lassen. Sofern
beim Ausheben der Graber Grabmale, Fundamente oder Grabzubehor durch die Friedhofsver-
waltung entfernt werden mussen, sind die dadurch entstehenden Kosten durch den Nutzungsbe-
rechtigten der Friedhofsverwaltung zu erstatten.

8§ 10 Ruhezeit

Die Ruhezeit fir Leichen und Aschen betragt 25 Jahre, bei Verstorbenen bis zum vollendeten
5. Lebensjahr 20 Jahre.

(1)
)

®3)
(4)

(®)
(6)
()

§ 11 Umbettungen

Die Ruhe der Toten darf grundsétzlich nicht gestort werden.

Umbettungen von Leichen und Aschen bedirfen, unbeschadet der sonstigen gesetzlichen Vor-
schriften, der vorherigen Zustimmung der Friedhofsverwaltung. Die Zustimmung kann nur bei
Vorliegen eines wichtigen Grundes erteilt werden; bei Umbettungen innerhalb der Ortsgemeinde
in den ersten funf Jahren der Ruhezeit nur bei Vorliegen eines dringenden o6ffentlichen
Interesses. Umbettungen aus einer Reihengrabstatte/Urnengrabstatte in eine andere
Reihengrabstatte/Urnengrabstéatte sind innerhalb der Ortsgemeinde nicht zuldssig. § 3 Abs. 2
bleibt unberuhrt.

Nach Ablauf der Ruhezeit noch vorhandene Leichen- oder Aschenreste kdnnen mit vorheriger
Zustimmung der Friedhofsverwaltung in belegte Grabstatten umgebettet werden.

Umbettungen erfolgen nur auf Antrag; antragsberechtigt sind bei Umbettungen aus Reihengrab-
statten/Urnengrabstatten die Verantwortlichen nach § 9 Abs. 1 BestG, bei Umbettungen aus
Wahlgrabstéatten der jeweilige Nutzungsberechtigte. Die Ortsgemeinde ist bei dringendem
offentlichem Interesse berechtigt, Umbettungen vorzunehmen.

Umbettungen werden von der Friedhofsverwaltung durchgefiihrt. Sie kann sich dabei auch eines
gewerblichen Unternehmers bedienen. Sie bestimmt den Zeitpunkt der Umbettung.

Die Kosten der Umbettung und den Ersatz von Schaden, die an benachbarten Grabstéatten und
Anlagen durch eine Umbettung entstehen, hat der Antragsteller zu tragen.

Der Ablauf der Ruhezeit und der Nutzungszeit wird durch eine Umbettung nicht unterbrochen
oder gehemmt.
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(8)

)

)

@)
)

®3)
(4)
®)

1)

)

®3)
(4)

(5)

(6)

Leichen und Aschen dirfen zu anderen als zu Umbettungszwecken nur auf behérdliche oder
richterliche Anordnung hin ausgegraben werden.

4. Grabstatten
§ 12 Allgemeines, Arten der Grabstatten

Die Grabstéatten werden unterschieden in

a) Reihengrabstatten,

b) Wahlgrabstatten,

¢) Urnengrabstatten als Reihengrabstéatten

d) Ehrengrabstétten.

Die Grabstéatten bleiben Eigentum des Friedhofseigentiimers. An ihnen kénnen Rechte nur nach
dieser Satzung erworben werden. Es besteht kein Anspruch auf Verleihung des Nutzungsrechts
an einer der Lage nach bestimmten Grabstétte oder auf Unveranderlichkeit der Umgebung.

§ 13 Reihengrabstatten
Reihengrabstatten sind Grabstétten (Einzelgréaber) fur Erdbestattungen, die der Reihe nach belegt

und im Todesfall fir die Dauer der Ruhezeit des zu Bestattenden schriftlich zugeteilt werden.
Die Grabstellen haben folgende MalR3e:

far Verstorbene bis zum far Verstorbene ab dem
vollendeten 5. Lebensjahr vollendeten 5. Lebensjahr
(Lange x Breite) (Lange x Breite)
Grabfelder mit beson_deren 1,20 m x 0,60 m 2.00 m x 0,90 m
Gestaltungsvorschriften*
Grabfelder ohne beso_ndere 1,20 m x 0,60 m 2.20mx 0,90 m
Gestaltungsvorschriften*

* siehe § 18 und Anlage 1 zur Friedhofssatzung

Soweit bei Inkrafttreten dieser Friedhofssatzung vorhandene Grabstellen andere Mal3e haben,
bleiben diese unveréndert.

In jeder Reihengrabstéatte darf — unbeschadet der Regelung in § 7 Abs. 5 — nur eine Leiche be-
stattet werden.

Das Abrdumen von Einzelgrabfeldern oder Teilen von ihnen nach Ablauf der Ruhezeiten wird 3
Monate vorher veréffentlicht und durch ein Hinweisschild auf dem betreffenden Grabfeld bekannt
gemacht.

§ 14 Wahlgrabstatten®

Wabhlgrabstatten sind Grabstatten, an denen auf ein Nutzungsrecht fir die Dauer von 35 Jahren
(Nutzungszeit) verliehen wird. Die Verleihung des Nutzungsrechtes ist nur bei Eintritt eines
Bestattungsfalles moglich.

Das Nutzungsrecht wird nach Zahlung der festgesetzten Gebihr verliehen. Es wird eine Ur-
kunde, die Beginn und Ende des Nutzungsrechts enthalt, ausgestellt. Aus dem Nutzungsrecht
ergibt sich die Pflicht zur Anlage und Pflege des Grabes.

Wabhlgrabstatten werden als ein- oder mehrstellige Grabstatten vergeben.

Wahrend der Nutzungszeit darf eine weitere Bestattung nur stattfinden, wenn die Ruhezeit die
Nutzungszeit nicht tberschreitet oder das Nutzungsrecht fiir die Zeit bis zum Ablauf der Ruhe-
zeit verlangert worden ist.

Das Nutzungsrecht kann nur einmal fir die gesamte Wahlgrabstatte wiederverliehen werden. Die
Wiederverleihung erfolgt auf Antrag zu den in diesem Zeitpunkt geltenden Bestimmungen Uber
den Inhalt des Nutzungsrechts und zu den in diesem Zeitpunkt geltenden Gebihren.

Ausnahmen von dieser Regelung ergeben sich aus Abs. 13 und kdnnen im Benehmen mit der
Friedhofsverwaltung erfolgen.

Schon bei der Verleihung des Nutzungsrechts soll der Nutzungsberechtigte fiir den Fall seines
Ablebens aus dem in Satz 2 genannten Personenkreis einen Nachfolger im Nutzungsrecht be-
stimmen und ihm das Nutzungsrecht durch einen Vertrag Ubertragen. Wird bis zu seinem Ab-

! gedndert durch 1. AS v. 11.4.07 (Abs. 5 (erganzt), 13 und 14 hinzugefiigt)
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leben keine derartige Regelung getroffen, geht das Nutzungsrecht in nachstehender Reihenfolge
Uber:
a) auf den uberlebenden Ehegatten,
b) auf die Kinder,
¢) aufdie Enkel in der Reihenfolge der Berechtigung ihrer Vater oder Mutter,
d) aufdie Eltern,
e) auf die Geschwister,
auf die nicht unter a) bis e) fallenden Erben.
Innerhalb der einzelnen Gruppen wird unter Ausschluss der Ubrigen Angehdrigen der Gruppe die
nach Jahren &lteste Person nutzungsberechtigt.

(7) Der jeweilige Nutzungsberechtigte kann das Nutzungsrecht auf eine Person aus dem Kreis der in
Abs. 6 Satz 2 genannten Personen Ubertragen. Der Rechtsnachfolger hat bei der Friedhofsver-
waltung das Nutzungsrecht unverziglich nach Erwerb auf sich umschreiben zu lassen.

(8) Der jeweilige Nutzungsberechtigte hat im Rahmen dieser Satzung und der dazu ergangenen
Regelungen das Recht, in der Wahlgrabstatte bestattet zu werden, bei Eintritt eines Be-
stattungsfalles Uber andere Bestattungen und Uber die Art der Gestaltung und der Pflege der
Grabstétte zu entscheiden.

(9) Das Nutzungsrecht an unbelegten Grabstatten kann jederzeit, an teilbelegten Grabstétten erst
nach Ablauf der letzten Ruhezeit zurlickgegeben werden. Eine Rickgabe ist nur fur die gesamte
Grabstétte moglich.

(20) In nicht benutzte einstellige Wahlgrabstéatten kdnnen bis zu 2 Aschen beigesetzt werden.

(11) Die Grabfelder haben folgende Male:

a) fur Einzelgraber gelten die Mal3e der Reihengraber
b) fur mehrstellige Grabstatten gelten folgende Mal3e:

Doppelgrabstatten Dreiergrabstatten
(Lange x Breite) (Lange x Breite)
Grabfelder mit beson.deren 2.00 m x 2,00 m 2.00mx 3,10 m
Gestaltungsvorschriften*
Grabfelder ohne besqndere 2.20mx 2,20 m 2.20mx 3,50 m
Gestaltungsvorschriften*

* siehe § 18 und Anlage 1 zur Friedhofssatzung

(12)Soweit bei Inkrafttreten dieser Friedhofssatzung vorhandene Grabstellen andere MaRe haben,
bleiben diese unverandert.

(13)Wahlgrabstatten kénnen zu Gemischten Grabstatten umgewidmet werden. Gemischte
Grabstatten sind bereits durch Erdbestattung belegte Wahlgraber (§ 14 Abs. 1), in denen auf
Antrag des Nutzungsberechtigten zusatzlich die Beisetzung von bis zu 2 Aschen je Grabstelle
gestattet werden kann.

(14) Eine Beilegung einer Asche kann erfolgen, wenn die Ruhezeit die Nutzungszeit nicht
Uberschreitet oder das Nutzungsrecht fir die Zeit bis zum Ablauf der Ruhezeit nach § 10
verlangert worden ist und eine Gebuhr fir die Beilegung einer Urne in Héhe der Gebihr eines
Urnengrabes entrichtet wird.

§ 15 Urnengrabstatten

(1) Aschen diirfen beigesetzt werden:

1. in Wahlgrabstatten
bis zu 2 Aschen je Grabstelle
2. in Urnengrabstatten.

(2) Urnengrabstatten erhalten eine Lange von 0,90 m und eine Breite von 0,80 m.

(3) Urnengrabstatten sind Aschenstatten, die der Reihe nach belegt und erst im Todesfall auf die
Dauer der Ruhezeit zur Beisetzung abgegeben werden.

(4) Die Beisetzung ist bei der Friedhofsverwaltung rechtzeitig anzumelden. Der Anmeldung sind eine
Ausfertigung der standesamtlichen Sterbeurkunde und die Bescheinigung des Tragers der Feuer-
bestattungsanlage Uber die Eindscherung beizufugen.

(5) Soweit sich aus der Satzung nicht etwas anderes ergibt, gelten die Vorschriften fir
Reihengrabstatten entsprechend auch fur Urnengrabstétten.
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§ 16 Ehrengrabstéatten

Die Zuerkennung, die Anlage und die Unterhaltung von Ehrengrabstatten obliegt ausschlie3lich dem
Friedhofstrager.

5. Gestaltung der Grabstatten
§ 17 Allgemeine Gestaltungsvorschriften

Jede Grabstatte ist — unbeschadet der besonderen Anforderungen fur Grabfelder mit besonderen
Gestaltungsvorschriften - so zu gestalten und an die Umgebung anzupassen, dass die Wirde des
Friedhofes in seinen einzelnen Teilen und in seiner Gesamtanlage gewahrt wird.

§ 18 WahImaoglichkeit

(1) Auf dem Friedhof werden Grabfelder mit und Grabfelder ohne besondere Gestaltungsvorschriften
eingerichtet.

(2) Die verschiedenen Grabfelder sind in einem Belegungsplan festgelegt (siehe Anlage 1 zur
Satzung).

(3) Bei der Zuweisung einer Grabstéatte bestimmt der Antragsteller, ob diese in einem Grabfeld mit
allgemeinen oder mit besonderen Gestaltungsvorschriften liegen soll. Entscheidet er sich fur eine
Grabstatte mit besonderen Gestaltungsvorschriften, so besteht die Verpflichtung, die Ge-
staltungsvorschriften dieser Friedhofssatzung einzuhalten. Eine entsprechende schriftliche Erkla-
rung ist durch den Antragsteller zu unterzeichnen.

(4) Wird von dieser Wahlmdoglichkeit nicht rechtzeitig vor der Bestattung Gebrauch gemacht, wird
eine Grabstatte im Friedhofsteil mit besonderen Gestaltungsvorschriften zugeteilt.

6. Grabmale
§ 19 Grabfelder ohne besondere Gestaltungsvorschriften

Die Grabmale auf Grabfelder ohne besondere Gestaltungsvorschriften unterliegen in ihrer Gestaltung
und Bearbeitung keinen besonderen Anforderungen. Die Ubrigen Regelungen gelten jedoch uneinge-
schrankt.

§ 20 Gestaltung der Grabmale in Bereichen mit besonderen Gestaltungsvorschriften

(1) Die Grabmale in Bereichen mit besonderen Gestaltungsvorschriften missen aus wetterbe-
standigem Werkstoff - Stein, Holz oder Metall (z.B. Schmiedeeisen) — hergestellt sein und hand-
werksgerecht, schlicht und dem Werkstoff geman gearbeitet sein. Nicht zugelassen sind alle nicht
aufgefiihrten Materialien, Zutaten, Gestaltungs- und Bearbeitungsarten, insbesondere Beton,
Glas, Emaille, Kunststoffe und Lichtbilder.

(2) Auf Grabstatten fiir Erdbestattung sind Grabmale mit folgenden MaRRen zuldssig:

a) Auf Reihengrabstatten:
1. Stehende Grabmale:
Hohe 1,20 m, Breite bis 0,70 m, Mindeststarke 0,12 m.
2. Abdeckplatten
bis zu 1/1 der Grabflache, Mindeststarke 0,03 m
b) Auf Wahlgrabstatten:
1. Stehende Grabmale:
a) bei einstelligen Wahlgrabern:
Hoéhe bis 1,20 m, Breite bis 0,70 m , Mindeststérke 0,12 m;
b) bei zweistelligen Wahlgrabern:
Hohe bis 1,20 m, Breite bis 1,40 m, Mindeststarke 0,14 m;
c) beidreistelligen Wahlgrabern:
Hohe bis 1,20 m, Breite bis 2,10 m, Mindeststarke 0,14 m.
2. Abdeckplatten:
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a) bei einstelligen Wahlgrabern:
bis zu 1/1 der Grabflache, Mindeststarke 0,03 m
b) bei mehrstelligen Wahlgrabern:
bis zu 1/1 der Grabflache, Mindeststéarke 0,03 m
(3) Auf Grabstatten fiir Urnenbestattungen sind Grabmale mit folgenden Maf3en zulassig:
1. Stehende Grabmale:
Hohe bis 0,60 m, Breite bis 0,55 m, Mindeststarke 0,10 m,
2. Abdeckplatten:
bis zu 1/1 der Grabflache, Mindeststarke 0,03 m.
(4) Soweit es der Friedhofstrager unter Beachtung des § 17 fur vertretbar halt, kann er Ausnahmen
von den Vorschriften der Absatz 1 bis 2 und auch sonstige bauliche Anlagen zulassen.
(5) Die Bereiche mit besonderen Gestaltungsvorschriften ergeben sich aus der dieser Satzung
beigeflgten Anlage.

§ 21 Zustimmungserfordernis zum Errichten und Andern von Grabmalen

(1) Die Errichtung und jede Veradnderung von Grabmalen bedurfen der vorherigen schriftlichen Zu-
stimmung der Friedhofsverwaltung.

(2) Mafdstab 1 : 10 unter Angabe des Materials und seiner Bearbeitung. In besonderen Fallen kann
die Vorlage des Modells im MaR3stab 1 : 10 oder das Aufstellen einer Attrappe in nattrlicher GréRe
auf der Grabstatte verlangt werden.

(3) Fur die Errichtung und jede Veranderung aller sonstigen baulichen Anlagen bedirfen ebenfalls
der vorherigen schriftlichen Zustimmung der Friedhofsverwaltung. Die Absatze 1 und 2 gelten ent-
sprechend.

(4) Die Zustimmungen erlischt, wenn das Grabmal oder die sonstige bauliche Anlage nicht binnen
eines Jahres nach Erteilung der Zustimmung errichtet worden ist.

§ 22 Standsicherheit der Grabmale

Die Grabmale sind ihrer Gré3e entsprechend nach den allgemeinen anerkannten Regeln des Hand-
werks zu fundamentieren und so zu befestigen, dass sie dauernd standsicher sind und auch beim
Offnen benachbarter Graber nicht umstiirzen oder sich senken kénnen. Satz 1 gilt fiir sonstige bau-
liche Anlagen entsprechend.

§ 23 Verkehrssicherungspflicht fir Grabmale

(1) Die Grabmale und die sonstigen baulichen Anlagen sind dauernd in verkehrssicherem Zustand zu
halten. Sie sind zu Uberprifen oder tberprifen zu lassen, und zwar in der Regel jahrlich zweimal -
im Frihjahr nach der Frostperiode und im Herbst - . Verantwortlich dafir ist bei Reihen- und Ur-
nengrabstatten, wer den Antrag auf Zuteilung der Grabstatte (8§ 13) gestellt hat; bei
Wahlgrabstatten der Nutzungsberechtigte. Sie haften fir Schaden, die durch das Umstiirzen von
Grabmalen, Grabmalteilen oder sonstigen baulichen Anlagen verursacht werden.

(2) Scheint die Standsicherheit eines Grabmals, sonstigen baulichen Anlagen oder von Teilen davon
gefahrdet, ist der fur die Unterhaltung Verantwortliche (Abs. 1) verpflichtet, unverziglich die er-
forderlichen MaRnahmen zu treffen.

(3) Bei Gefahr im Verzuge kann die Friedhofsverwaltung, auf Kosten des Verantwortlichen, Si-
cherungsmafinahmen (z.B. Umlegen von Grabmalen) treffen. Wird der ordnungswidrige Zustand
trotz schriftlicher Aufforderung der Friedhofsverwaltung nicht innerhalb einer festzusetzenden an-
gemessenen Frist beseitigt, ist die Friedhofsverwaltung dazu auf Kosten des Verantwortlichen be-
rechtigt. Sie kann das Grabmal oder Teile davon entfernen. Die Ortsgemeinde ist verpflichtet,
diese Gegenstande drei Monate aufzubewahren. Ist der Verantwortliche nicht bekannt oder tber
das Einwohnermeldeamt nicht zu ermitteln, geniigen als Aufforderung eine 6ffentliche Bekannt-
machung und ein Hinweisschild auf der Grabstétte, das fir die Dauer von einem Monat aufgestellt
wird.
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8 24 Entfernen von Grabmalen

(1) Vor Ablauf der Ruhezeit oder der Nutzungszeit dirfen Grabmale und Grabeinfassungen nur mit
vorheriger Zustimmung der Friedhofsverwaltung entfernt werden.

(2) Nach Ablauf der Ruhezeit bei Reihen- und Urnengrabstatten, nach Ablauf der Nutzungszeit bei
Wahlgrabstéatten oder nach der Entziehung von Grabstatten und Nutzungsrechten sind die
Grabmale, Grabeinfassungen und Grabschmuck innerhalb einer Frist von drei Monaten zu
entfernen. Auf den Ablauf der Ruhezeit bzw. der Nutzungszeit wird durch 6ffentliche
Bekanntmachung hingewiesen. Kommt der Berechtigte dieser Verpflichtung nicht nach, so ist die
Friedhofsverwaltung berechtigt, die Grabstatte abrdumen zu lassen. Lasst der Verpflichtete das
Grabmal nicht binnen drei Monaten abholen, geht es entschadigungslos in das Eigentum der
Ortsgemeinde Uber. Sofern Grabstétten von der Friedhofsverwaltung abgerdumt werden, hat der
jeweilige Verpflichtete die Kosten zu tragen.

Herrichten und Pflege der Grabstatten
§ 25 Herrichten und Instandhalten der Grabstatten

(1) Alle Grabstatten miissen im Rahmen der Vorschriften des 8§ 17 hergerichtet und dauernd instand
gehalten werden. Dies gilt entsprechend fir den Grabschmuck. Verwelkte Blumen und Kréanze
sind unverziglich von den Grabstétten zu entfernen.

(2) Fur die Herrichtung und die Instandhaltung ist bei Reihen- und Urnengrabstéatten der Inhaber der
Grabzuweisung (Verantwortlicher gem. § 9 BestG), bei Wahlgrabstatten ist der
Nutzungsberechtigte verantwortlich.

(3) Die fir die Grabstatten Verantwortlichen kdnnen die Grabstéatten selbst anlegen und pflegen oder
damit einen Dritten beauftragen.

(4) Reihen- und Urnengrabstatten miissen innerhalb von sechs Monaten nach der Bestattung, Wahl-
grabstatten innerhalb von sechs Monaten nach der Verleihung des Nutzungsrechtes hergerichtet
werden.

(5) Die Herrichtung, Unterhaltung und Veranderung der gartnerischen Anlagen auf3erhalb der Grab-
stétten obliegen ausschliel3lich der Friedhofsverwaltung.

§ 26 Grabfelder / Einfassung

(1) Die Grabstatten sollen bepflanzt werden. Die Bepflanzung darf jedoch die anderen Grabstéatten
sowie die offentlichen Anlagen und Wege nicht beeintrachtigen. Nicht zugelassen sind insbeson-
dere Baume oder groBwuichsige Straucher.

(2) Die Einfassung neu anzulegender Grabstéatten soll zwischen 8 cm und 10 cm stark sein, sowie
10 cm Uber dem gewachsenen Boden verlegt werden.

§ 27 Vernachlassigte Grabstatten

(1) Wird eine Grabstatte nicht ordnungsgeman hergerichtet oder bepflanzt, hat der Verantwortliche
auf schriftliche Aufforderung der Friedhofsverwaltung die Grabstatte innerhalb einer jeweils fest-
zusetzenden angemessenen Frist in Ordnung zu bringen. Kommt er dieser Verpflichtung nicht —
nach, kann die Friedhofsverwaltung die Grabstéatte nach ihrem Ermessen auf seine Kosten her-
richten lassen.

(2) Ist der Verantwortliche nicht bekannt oder nicht ohne weiteres zu ermitteln, gentgt fur die Durch-
fuhrung der MaRnahme nach Abs. 1 eine 6ffentliche Bekanntmachung oder ein Hinweis auf der
Grabstéatte.
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7. Schlussvorschriften
§ 28 Alte Rechte

(1) Bei Grabstétten, die bei Inkrafttreten dieser Satzung bereits zugeteilt oder erworben sind, richten
sich Ruhezeit und Gestaltung nach den bisherigen Vorschriften.

(2) Die vor dem Inkrafttreten dieser Satzung entstandenen Nutzungsrechte von unbegrenzter oder
unbestimmter Dauer oder von mehr als 35 Jahren werden auf 35 Jahre Nutzungszeit nach 8§ 14
Abs. 1 dieser Satzung seit Verleihung begrenzt. Sie enden jedoch nicht vor Ablauf eines Jahres
nach Inkrafttreten dieser Satzung und der Ruhezeit der zuletzt beigesetzten Leiche oder Asche.

(3) Im Ubrigen gilt diese Satzung.

§ 29 Haftung

Die Ortsgemeinde haftet nicht fiir Schaden, die durch satzungswidrige Benutzung des Friedhofs so-
wie seiner Anlage und Einrichtungen durch dritte Personen oder durch Tiere entstehen.

§ 30 Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorséatzlich oder fahrlassig
1. den Friedhof entgegen der Bestimmungen des § 4 betritt,
2. sich auf dem Friedhof nicht der Wiirde des Ortes entsprechend verhdlt oder die Anordnungen
des Friedhofspersonals nicht befolgt ( § 5 Abs. 1),
gegen die Bestimmungen des § 5 Abs. 3 verstoft,
eine gewerbliche Tatigkeit auf dem Friedhof ohne Zulassung ausubt ( § 6 Abs. 1),
Umbettungen ohne vorherige Zustimmung vornimmt ( § 11),
als Verfugungsberechtigter, Nutzungsberechtigter oder Gewerbetreibender Grabmale oder
sonstige Grabausstattungen ohne Zustimmung errichtet oder verandert ( § 21 Abs. 1 und 3),
Grabmale ohne Zustimmung der Friedhofsverwaltung entfernt (§ 24 Abs. 1),
Grabmale und Grabausstattungen nicht in verkehrssicherem Zustand halt
(88 22, 23 und 25)
9. Grabstatten nicht oder entgegen § 24 bepflanzt,
10. Grabstatten vernachlassigt ( § 28)
11. die Leichenhalle entgegen § 29 Abs. 1 betritt.
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuf3e bis zu 5.000,00 Euro geahndet werden. Das
Gesetz Uber Ordnungswidrigkeiten (OWiG) vom 02.01.1975 (BGBI. | S. 80) in der jeweils gelten-
den Fassung findet Anwendung.
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§ 31 Gebuhren

Fur die Benutzung der von der Ortsgemeinde verwalteten Friedhofe und ihrer Einrichtungen sind die
Gebiihren nach der jeweils geltenden Haushaltssatzung zu entrichten.

§ 32 Inkrafttreten
Diese Satzung tritt am Tage nach der offentlichen Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig tritt die
Friedhofssatzung vom 15.01.1993 sowie die 1. Satzung zur Anderung der Satzung liber die Ordnung
auf dem Friedhof (Friedhofssatzung) vom 21.07.1995 aul3er Kraft.
Kerschenbach, den 26. Oktober 2005/11.04.2007

Ortsgemeinde Kerschenbach
(DS)

Walter Schneider
Ortsburgermeister
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Anlage 1

""" - Teilbereich ohne Gestaltungsvorschriften

""" - Teilbereich mit Gestaltungsvorschriften

Hinweis: Die Grabreihen sind nicht maf3stéablich angeordnet.

Hinweis:

Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung oder
aufgrund der Gemeindeordnung zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekannt-
machung als von Anfang an gultig zustande gekommen.

Dies gilt nicht, wenn

1. die Bestimmungen uber die Offentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die
Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder

2. vor Ablauf der Jahresfrist die Aufsichtsbehdrde den Beschluss beanstandet oder jemand die Ver-
letzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegentiber der Gemeindeverwaltung oder der Ver-
bandsgemeindeverwaltung Obere Kyll, 54581 Jiunkerath, unter Bezeichnung des Sachverhaltes,
der die Verletzung begrinden soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz
1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Kerschenbach, den 26. Oktober 2005

Walter Schneider
Ortsbirgermeister



	 
	 
	  
	 
	Friedhofssatzung 
	bis zu 1/1 der Grabfläche, Mindeststärke 0,03 m 
	bis zu 1/1 der Grabfläche, Mindeststärke 0,03 m 
	bis zu 1/1 der Grabfläche, Mindeststärke 0,03 m 




